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Das erste Hauptstück. Von dem allgemeinen Rechte der Menschen gegen die
Religion.
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	Der erste Abschnitt. Ein ieder hat das Recht, die Religion, zu welcher er sich hält, zu prüfen.
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	Der zweyte Abschnitt. Weder geistliche noch weltliche Gesetze hatten dieses Recht den Leuten, ihre Religion zu prüfen, vor der Reformation durchaus entzogen, man hatte vielmehr einem ieden Christen das Recht zu reformiren durch Gesetze zugestanden, ob man es gleich in der That und Ausübung nicht zulassen wollte.
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	Der dritte Abschnitt. Der besorgliche Mißbrauch dieses Rechts konnte das Recht nicht selber aufheben.
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